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Jahrgang 2024 04.02.2025 Nummer 6 

 

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

 

Öffentliche Zustellung 
 

 

Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu vom 04.09.2025 an Herrn Olia Gholami, wh. zuletzt Illerstr. 13, 87448 

Waltenhofen, Adresse derzeit unbekannt, wegen Ausweisung, Ablehnung Antrag auf Erteilung eines 

Aufenthaltstitels, Ausreiseaufforderung, Abschiebungsandrohung und Festsetzung eines Einreise- und 

Aufenthaltsverbotes für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Der Bescheid des Landratsamtes Oberallgäu an Herrn Olia Gholami wird hiermit öffentlich zugestellt und kann beim 

Landratsamt Oberallgäu, Amt für Migration, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen während der Öffnungszeiten 

eingesehen werden. 

 

Dieser Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag des Aushängens als zugestellt.  

 

 

Sonthofen, 27.01.2025 

gez. Lindner           30 
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Gemeinde 
Stadt Sonthofen 

  
 

Verwaltungsgemeinschaft   
 

Zutreffendes bitte ankreuzen   

oder in Druckschrift ausfüllen 

  

 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Bundestagswahl 

 
1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  

 
2. Die Gemeinde 
 

 bildet einen Wahlbezirk. Der Wahlraum befindet sich in 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift des Wahlraums) 

 

Der Wahlraum ist  barrierefrei  nicht barrierefrei. 

 
 Zahl 

 ist in folgende ______ Wahlbezirke eingeteilt. 

 

Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk Wahlraum 

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift 
barrierefrei 

ja / nein 

    

 
 Zahl 

 ist in __14___ allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025_ bis  

02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 

Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 
 Zahl 

 ist in ______ Sonderwahlbezirk(e) eingeteilt, und zwar: 

 
 __________________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________ 
 (Bezeichnung und genaue Anschrift des Sonderwahlbezirks/der Sonderwahlbezirke, barrierefrei ja/nein) 

 

3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 

 
__16_ Uhr im Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen____________________________________________ 

 (Bezeichnung und genaue Anschrift des Auszählungsraums/der Auszählungsräume) 
 

zusammen. 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie 
eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel ausgehändigt.  
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen 

Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder 
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Die wählende Person gibt  
 

ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 

auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 

andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 

einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 

Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 

Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 

angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 

auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 

Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 

wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 

Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 

Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, 
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besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die 

wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn 

verloren hat. 
 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 

Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Datum Unterschrift 
 
Sonthofen, 03. Februar 2025  gez.  
                                                                                           Christian Wilhelm,  

1. Bürgermeister 31 

 

Bekanntmachung des Marktes Oberstdorf 

 

Der Markt Oberstdorf erlässt folgende 
 

 
Verordnung 

über das Offenhalten der 
Verkaufsstellen anlässlich der Veranstaltung 

„Oberstdorfer Eiszeit“ 
vom 23.01.2025 

 

Aufgrund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (Ladenschlussgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I, S. 744), i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Sicherheitstechnik, des Chemikalien- und 
Medizinprodukterechtes (ASiMPV) vom 2. Dezember 1998 (GVBl. Nr. 25/1998, S. 956) erlässt der Markt 

Oberstdorf folgende Verordnung: 
 

§ 1 

Handelszweige 

 

Anlässlich der Veranstaltung „Oberstdorfer Eiszeit“ am 16.02.2025 können alle Verkaufsstellen geöffnet 
haben. 
  



 
 

 

- 5 - 

§ 2 

Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

§ 3 
Beschränkung auf Bezirke 

 
Das Offenhalten beschränkt sich auf den zentralen Bereich des Gemeindegebietes des Marktes 

Oberstdorf. Der Geltungsbereich ist in Anlage 1 (Lageplan) zu dieser Satzung dargestellt. 
 

§ 4 

Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer 
 

Zum Schutz der Arbeitnehmer sind die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer zu beachten. Dies sind 

insbesondere die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für die 

Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. 
Außerdem ist ein Offenhalten der Verkaufsstellen über die festgesetzten Öffnungszeiten hinaus 
unzulässig. 
 

§ 5 

Hinweis 

 
Auf die Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände des § 24 Ladenschlussgesetz wird hingewiesen. 

 

§ 6 

Gültigkeit 
 

Diese Verordnung tritt am 16. Februar 2025 um 00.00 Uhr in Kraft und mit Ablauf des  

16. Februar 2025 außer Kraft. 

 

 
Markt Oberstdorf, 23.01.2025       
gez. 

 
    

Klaus King 
Erster Bürgermeister 

  



 
 

 

- 6 - 
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- 7 - 

Bekanntmachung des Marktes Oberstdorf 

 

Der Markt Oberstdorf erlässt folgende 
 

 
Verordnung 

über das Offenhalten der 

Verkaufsstellen anlässlich der Veranstaltung 

„Oberstdorfer Fotogipfel“ 
vom 23.01.2025 

 
Aufgrund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (Ladenschlussgesetz) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I, S. 744), i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Sicherheitstechnik, des Chemikalien- und 

Medizinprodukterechtes (ASiMPV) vom 2. Dezember 1998 (GVBl. Nr. 25/1998, S. 956) erlässt der Markt 
Oberstdorf folgende Verordnung: 

 

 
§ 1 

Handelszweige 
 

Anlässlich der Veranstaltung „Oberstdorfer Fotogipfel“ am 06.07.2025 können alle Verkaufsstellen 

geöffnet haben. 
§ 2 

Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

§ 3 
Beschränkung auf Bezirke 

 
Das Offenhalten beschränkt sich auf den zentralen Bereich des Gemeindegebietes des Marktes 
Oberstdorf. Der Geltungsbereich ist in Anlage 1 (Lageplan) zu dieser Satzung dargestellt. 

 
§ 4 

Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer 
 
Zum Schutz der Arbeitnehmer sind die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer zu beachten. Dies sind 

insbesondere die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für die 

Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. 
Außerdem ist ein Offenhalten der Verkaufsstellen über die festgesetzten Öffnungszeiten hinaus 

unzulässig. 
 

§ 5 

Hinweis 

 
Auf die Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände des § 24 Ladenschlussgesetz wird hingewiesen. 
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§ 6 

Gültigkeit 
 

Diese Verordnung tritt am 06. Juli 2025 um 00.00 Uhr in Kraft und mit Ablauf des  
06. Juli 2025 außer Kraft. 

 
 

Markt Oberstdorf, 23.01.2025       
gez. 

 
 
     

Klaus King 
Erster Bürgermeister 

 

 

 

 
            33 
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Bekanntmachung des Marktes Oberstdorf 

 

Der Markt Oberstdorf erlässt folgende 
 

 
Verordnung über das Offenhalten der Verkaufsstellen anlässlich der Veranstaltung „Oberstdorfer 

Traditionsnachmittag“ vom 23.01.2025 

 

Aufgrund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (Ladenschlussgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02. Juni 2003 (BGBl. I, S. 744), i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Sicherheitstechnik, des Chemikalien- und 
Medizinprodukterechtes (ASiMPV) vom 2. Dezember 1998 (GVBl. Nr. 25/1998, S. 956) erlässt der Markt 

Oberstdorf folgende Verordnung: 

 

§ 1 
Handelszweige 

 

Anlässlich der Veranstaltung „Oberstdorfer Eiszeit“ am 05.10.2025 können alle Verkaufsstellen geöffnet 
haben. 

§ 2 
Öffnungszeiten 

 

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 

§ 3 
Beschränkung auf Bezirke 

 

Das Offenhalten beschränkt sich auf den zentralen Bereich des Gemeindegebietes des Marktes 

Oberstdorf. Der Geltungsbereich ist in Anlage 1 (Lageplan) zu dieser Satzung dargestellt. 
 

§ 4 
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer 

 

Zum Schutz der Arbeitnehmer sind die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer zu beachten. Dies sind 
insbesondere die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für die 

Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. 
Außerdem ist ein Offenhalten der Verkaufsstellen über die festgesetzten Öffnungszeiten hinaus 
unzulässig. 

 

§ 5 
Hinweis 

 
Auf die Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände des § 24 Ladenschlussgesetz wird hingewiesen. 
 

§ 6 

Gültigkeit 
 
Diese Verordnung tritt am 05. Oktober 2025 um 00.00 Uhr in Kraft und mit Ablauf des  

05. Oktober 2025 außer Kraft. 
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Markt Oberstdorf, 23.01.2025 

gez. 
 

 
Klaus King 

Erster Bürgermeister 
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Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe 

 
WAHLBEKANNTMACHUNG 

zur Bundestagswahl 

 

1. Am Sonntag, 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt.  
      Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 

2. Die Gemeinden Fischen und Ofterschwang sind in zwei allgemeine Wahlbezirke und die   

 Gemeinden Bolsterlang, Obermaiselstein und Balderschwang jeweils in einen allgemeinen  

 Wahlbezirk eingeteilt.  

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 22.01. bis 



 
 

 

- 11 - 

 01.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 

 dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 

3. Die Briefwahlvorstände treten zu Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.45 Uhr in   

 der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu,  

 zusammen. 
 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in  

 dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre  

 Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl  

 mitzubringen. 
 

 Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 

einen Stimmzettel ausgehändigt.  

  

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  

 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der 

zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 

auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 

jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder 

Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 

Kennzeichnung. 

 

 Die wählende Person gibt  

  

 ihre Erststimme in der Weise ab, 

  

 dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 

soll, 

  

 und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 

  

 dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis  

 gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste  

 sie gelten soll. 

  

 Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 

besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht 

erkennbar ist. 

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
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5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäfts möglich ist. 
 

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

oder 
b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 

einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 

Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 

Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 

angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 

auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 

 Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 

Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 

wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 

Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 

Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, 

besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die 

Wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn 

verloren hat. 

  

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 

Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 

Bundeswahlgesetzes). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 

Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 

erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 

verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 

Bundeswahlgesetzes). 

 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 

zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 

Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 

Strafgesetzbuches). 
 
Fischen, den 04.02.2025 
Gez.: Alois Ried, Gemeinschaftsvorsitzender      35 
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B e k a n n t m a c h u n g 

des Satzungsbeschlusses zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Altdorf“ 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgberg i.Allgäu hat am 18.07.2024 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 

„Altdorf“ in der Fassung vom 03.07.2024 als Satzung beschlossen. Der räumliche Geltungsbereich befindet sich 

zwischen der Grüntenstraße und dem Knappenweg im Osten des Hauptortes der Gemeinde Burgberg i.Allgäu 

und ist im abgebildeten Lageplan dargestellt.  

 

Diese 2. Änderung des Bebauungsplanes „Altdorf“ wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch diese 

Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Oberallgäu war nicht 

erforderlich, da Satzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB kraft Bundesrecht keiner Genehmigung des Landratsamtes 

Oberallgäu bedürfen. 

 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Altdorf“ bestehend aus Planzeichnung, Satzung und Begründung kann 

ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde Burgberg i.Allgäu (Grüntenstraße 2, 87545 

Burgberg i.Allgäu, Haupt- und Bauamt im Obergeschoss) während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 

werden. Jedermann kann die Satzung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen.  

 

Daneben ist die Satzung mit Begründung im Internet unter  

http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene und unter 

https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal 

eingestellt und einsehbar. 

 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Baugesetzbuches beim 

Zustandekommen einer Ortsabrundungssatzung unbeachtlich, wenn sie im Falle einer beachtlichen Verletzung der 

in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften oder im Falle von 

beachtlichen Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB) nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung der Ortsabrundungssatzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der 

Sachverhalt, der die Verletzung oder die Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 

Vermögensnachteile eingetreten sind, wird hingewiesen. 

 

 

Burgberg i.Allgäu, den 29.01.2025  
GEMEINDE BURGBERG I.ALLGÄU 

 

Gez. 

 

André Eckardt 

Erster Bürgermeister         36 
 

http://www.gemeinde-burgberg.de/rathaus-burgberg/bauleitplaene
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal
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BEKANNTMACHUNG des MARKTES OBERSTDORF 

 
Wasserrecht; Art. 15 BayWG 

Einleiten von Niederschlagswasser von Straßenflächen aus einem Teilbereich des Ortsteiles 

Spielmannsau in den Untergrund 

Antragsteller: Markt Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf 
 
Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 15.01.2025 (AZ: SG 22.3-641/5N-016/24) dem 
Antragsteller, die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 15 WHG zur Einleitung von 

Niederschlagswasser von Straßenflächen aus einem Teilbereich des Ortsteiles Spielmannsau in das 

Grundwasser erteilt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 

beim  
 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 

 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, oder 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg. 
 

 



 
 

 

- 15 - 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten [Freistaat Bayern] und den Gegenstand des Klageverfahrens 

[Ausgangsbescheid mit Datum] bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und dieser Bescheid soll in 

Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 

Ab 01. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 

eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Gez. Sebastian Lipp 
 

 

Das Original der ausgefertigten Verordnung kann während der allgemeinen Dienststunden von 

jedermann in der Bauverwaltung des Marktes Oberstdorf im Dachgeschoß des Oberstdorf Hauses, 
Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, eingesehen werden. Die Öffnungszeiten sind Montag und 

Donnerstag jeweils 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 17 Uhr. Dienstag und Mittwoch jeweils von 

8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12 Uhr. Um vorherige Terminvereinbarung wird 

gebeten. 
 

Hinweise: 

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann bis zum Ende der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen 

und den Einwendungsführern der wasserrechtliche Bescheid schriftlich angefordert werden.  

 
Nach Ende der Auslegungsfrist gilt die Entscheidung den Betroffenen und Einwendungsführern als 
zugestellt. 

 
 

Oberstdorf, 29.01.2025  
 

 
 
Gez. 

MARKT OBERSTDORF  

Klaus King  

Erster Bürgermeister          37 
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B E K A N N T M A C H U N G des  

MARKTES OBERSTDORF 

 
 

Haushaltssatzung 

 

des Marktes Oberstdorf 
 

für das Haushaltsjahr 2025 
 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Oberstdorf folgende 

Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
festgesetzt, er schließt 

 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit   € 37.205.700 

 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit € 23.277.200 

ab. 
 

§ 2 
 

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt wird auf   € 9.282.000 

festgesetzt. 

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan  
des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Oberstdorf“ wird auf             €     350.000 
festgesetzt. 

 

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan  
des Eigenbetriebes „Kurbetriebe Oberstdorf“ wird auf                   € 19.094.000 

     festgesetzt. 

(4) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan  

des Eigenbetriebes „Sportstätten Oberstdorf“ wird auf      €  1.825.000 
festgesetzt. 
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§ 3 

 
(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 

des Marktes Oberstdorf werden nicht festgesetzt. 
 

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke 
Oberstdorf“ werden nicht festgesetzt. 

 
(3) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Kurbetriebe 

Oberstdorf“ werden nicht festgesetzt. 
 

(4) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Sportstätten 

Oberstdorf“ werden nicht festgesetzt 
festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden 
wie folgt festgesetzt: 

 

1. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag     390 v.H. 

 
§ 5 

 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung  

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Marktes Oberstdorf 
     wird auf                       €  5.000.000 

festgesetzt. 

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung  

von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke  

Oberstdorf wird auf                  €  1.000.000  

festgesetzt. 

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
der Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kurbetriebe  

Oberstdorf wird auf                  €  9.000.000  
festgesetzt. 
 

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung  
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Sportstätten  

Oberstdorf wird auf                  €  4.000.000 
festgesetzt. 

 

§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
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Das Landratsamt Oberallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.01.2025, 

Aktenzeichen: SG 33-941 - 0780133/he, die Haushaltssatzung rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 

Die Haushaltssatzung 2025 mit allen Anlagen liegt für die Dauer der Gültigkeit im Oberstdorf-Haus 
(Rathaus), Prinzregenten-Platz 1 (Finanzverwaltung, 2.OG) während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 

Einsicht aus. 
 

 
 

Oberstdorf, 30.01.2025 
Markt Oberstdorf 
 

Klaus King 
Erster Bürgermeister          39 

 

 

 

Bekanntmachung  

der Gemeinde Fischen i.Allgäu 

 

Verordnung der Gemeinde Fischen i. Allgäu über das Faschingstreiben am „Gumpigen Donnerstag“ 

(Faschingsverordnung) 

 

vom 24.01.2025  
 

Hiermit wird die am 23. Januar 2025 vom Gemeinderat Fischen beschlossene und am 24. Januar 2025 ausgefertigte 

Faschingsverordnung öffentlich bekannt gemacht. 

 

Die Gemeinde Fischen i. Allgäu erlässt aufgrund von Art. 23 Abs. 1 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und das 

Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – 

LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS 2011-2-I) zuletzt geändert durch § 5 des 

Gesetzes vom 23.12.2022 (GVBL. S. 718), folgende Verordnung: 

 

§ 1 
Gegenstand und Geltungsbereich der Verordnung 

 

(1) Die Verordnung regelt das Faschingstreiben im Gemeindegebiet der Gemeinde Fischen i. Allgäu am „Gumpigen 

Donnerstag“ und dem darauffolgenden Freitag. 

 

(2) Der räumliche Geltungsbereich der Verordnung ist in dem beigefügten Lageplan rot gekennzeichnet. Der 

Lageplan ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Verordnung. 

 

§ 2 
Geltungsdauer 
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Die Verordnung gilt ab Donnerstag, den 27.02.2025 von 10.00 Uhr bis Freitag, den 28.02.2025 um 08.00 Uhr. 

§ 3 
Verhalten während des Faschingstreibens 

 

(1) Während des Faschingstreibens hat sich jeder so zu verhalten, dass kein anderer gefährdet oder geschädigt 

wird. 

 

(2) Während des Faschingstreibens ist nicht erlaubt: 

 

a) der Ausschank von Spirituosen und branntweinhaltigen Getränken. Dies gilt auch für Betriebe mit einer 

gaststättenrechtlichen Erlaubnis für die Außenbewirtschaftung. 

 

b) der Verzehr und das Mitführen von Spirituosen, branntweinhaltigen Getränken und Alkopops auf öffentlichen 

Straßen, Wegen und Plätzen außerhalb von zugelassenen Gaststätten; 

c) das Mitführen von Waffen sowie anderen Gegenständen, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder 

zur Beschädigung von Sachen objektiv geeignet und vom Gewahrsamsinhaber subjektiv dazu bestimmt sind; 

 

d) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten; 

 

§ 4 
Zuwiderhandlungen 

 

(1) Nach Art. 7 Abs. 2 LStVG können die Sicherheitsbehörden im Einzelfall Anordnungen treffen.  

 

(2) Nach Art. 23 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße bis zu einer Höhe von 1.000 EUR belegt werden, wer vorsätzlich 

entgegen § 3 Abs. 1 während des Faschingstreibens andere gefährdet oder schädigt oder den in § 3 Abs. 2 

enthaltenen Bestimmungen über das Verhalten während des Faschingstreibens zuwiderhandelt. 

 

(3) Andere Bußgeld- oder Strafvorschriften, insbesondere des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes, der 

Straßenverkehrsordnung, sowie des Waffengesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Fischen i. Allgäu, den 04.02.2025 

Gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister  

            40 
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Verordnung des Landratsamtes Oberallgäu über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung 

Bolsterlang, Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, zum Schutz der 

Kälberschachen-Quellen 1 - 3 für die öffentliche Wasserversorgung Obermaiselstein und 

Niederdorf des Wasserbeschaffungsverbandes Obermaiselstein-Niederdorf vom 

23.01.2025 

 

Das Landratsamt Oberallgäu erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes zur Ordnung 

des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 

2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1408) i.V. Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen 

Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-

U), zuletzt geändert durch Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737) folgende 

 

V e r o r d n u n g 
 

§ 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für das Versorgungsgebiet Obermaiselstein-Niederdorf durch den 

Wasserbeschaffungsverband Obermaiselstein-Niederdorf, wird in der GemeindeBolsterlang das in § 2 näher 

umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 8 erlassen. 

 

§ 2 Schutzgebiet 

 

(1) Das Schutzgebiet besteht aus 

 einer weiteren Schutzzone (III) 

 einer engeren Schutzzone (II) und 

 zwei Fassungsbereichen (I). 

 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 wiedergegebenen 

Lageplan eingetragen. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im 

Landratsamt Oberallgäu und in der Gemeindeverwaltung Bolsterlang niedergelegt ist; er kann dort während 

der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils 

gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der 

kennzeichnenden Linie. 

 

(3) Veränderungen der Bezeichnungen oder der Grenzen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 

festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 

 

(4) Die Fassungsbereich werden durch eine 2 m hohe Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere 

Schutzzone werden, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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§ 3 Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten  

(1) Es sind, unbeschadet der allgemein geltenden Regelungen sowie behördlicher Entscheidungen gem. § 52 Abs. 1 

Satz 1 WHG,  

Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

- 1. bei Eingriffen in den Untergrund 

1.1 Aufschlüsse oder 

Veränderungen der 

Erdoberfläche, auch wenn 

Grundwasser nicht aufgedeckt 

wird, vorzunehmen oder zu 

erweitern (insbesondere 

linienhaft durchhaltende 

Geländeeinschnitte, 

Fischteiche, Rohstoffabbau, 

genehmigungsfreie 

Abgrabungen gem. BayAbgrG 

Art. 6 Abs. 2) 

nur zulässig wie in Zone II sowie im 

unmittelbaren Zusammenhang mit 

den nach Nrn. 2 bis 5 zulässigen 

Maßnahmen, verboten für 

genehmigungsfreie Abgrabungen 

nur Bodenbearbeitung 

im Rahmen der 

ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen, 

forstwirtschaftlichen 

oder gärtnerischen 

Nutzung zulässig, 

verboten für 

genehmigungsfreie 

Abgrabungen 

1.2 Wiederverfüllen von Baugruben, 

Leitungsgräben und sonstiger 

Erdaufschlüsse 

nur zulässig im Zuge von 

Baumaßnahmen mit dem 

ursprünglichen Erdaushub oder 

natürlichem, unbedenklichem 

Bodenmaterial unter Beachtung der 

bodenschutzrechtlichen Vorschriften 

und Regelwerke 

verboten 

1.3 Auf- und Einbringen von 

Bodenmaterial auf oder in den 

Boden 

verboten, auch für genehmigungsfreie Aufschüttungen nach 

BayBO Art. 57 Abs. 1 Nr. 9 

1.4 Leitungen zu verlegen oder zu 

erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 

6.11) 

nur zulässig für  

unterirdische Leitungen ohne 

Verwendung wassergefährdender 

Stoffe, zur unmittelbaren Versorgung 

im Schutzgebiet befindlicher 

Anwesen und Einrichtungen,  

Freileitungen mit Mastfundamenten 

bis 3 m Tiefe, jedoch über dem 

höchsten zu erwartenden 

Grundwasserstand1, ohne 

Bodenverbesserungsmaßnahme 

verboten 

1.5 Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

                                                                    
1  Der höchste, natürliche Grundwasserspiegel, der an der Einbaustelle wiederkehrend zu erwarten ist. Hierfür ist 

der höchste gemessene Grundwasserspiegel zugrunde zu legen, zuzüglich eines Sicherheitsabstandes von 0,5 

Metern. In Abhängigkeit geologischer und hydrogeologischer (z. B. starke Grundwasserschwankungen im Karst), 

wetterbedingter (z. B. extreme Feuchtperioden) oder technischer (z. B. Einstellung von 

Grundwasserentnahmen) Einflüsse kann im Einzelfall ein höherer Sicherheitsabstand erforderlich sein. Sofern 

langjährige durchgehende Messungen für den Standort vorliegen (> 30 Jahre, mind. 1 Messung je Monat), kann 

der Sicherheitsabstand auch reduziert werden. Sofern aus Hochwasserereignissen Extremwerte im 

Grundwasser resultieren, sind maximal hundertjährliche Hochwasser (HQ100) maßgeblich. Bei fehlender 

Datengrundlage ist eine Ableitung aus Messungen an benachbarten Grundwasserstellen möglich, unter 

Beachtung der hydrogeologischen Verhältnisse (z. B. Grundwassergefälle, ggf. abweichende 

Untergrundverhältnisse). 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

6 Untertägige Eingriffe in den  

Untergrund, auch unterhalb des 

genutzten Grundwasserleiters, 

auch wenn diese außerhalb des 

Wasserschutzgebietes ansetzen 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

. beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 und 2) 

2.1 Errichten oder Erweitern von 

Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern wassergefährdender 

Stoffe im Sinne des § 65 UVPG i. 

V. m. Nrn. 19.3 bis 19.6 der 

Anlage 1 zum UVPG sowie § 2 

Abs. 2 RohrFLtgV, außerdem von 

Rohrleitungsanlagen, die nicht 

der AwSV unterliegen, bei denen 

jedoch zumindest Anlagenteile 

wassergefährdende Stoffe 

enthalten können 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 Abs. 1 Satz 1, 

Satz 2 und Satz 3 erste Variante 

WHG zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen zu 

errichten oder zu erweitern 

(ohne Nrn. 2.4 bis 2.6) 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 2.3 

nur zulässig entsprechend Anlage 2, 

Ziffer 2a) für Anlagen, wie sie im 

Rahmen von Haushalt und 

Landwirtschaft (max. 1 Jahresbedarf) 

üblich sind, 6 Wochen nach Anzeige 

beim Landratsamt Oberallgäu  

verboten 

2.3 Abfüllen und Lagern 

wassergefährdender Stoffe 

außerhalb von Anlagen nach § 

62 WHG 

nur zulässig für 

- das Abfüllen (z. B. Betanken) über 

technische Schutzvorkehrungen mit 

Eignungsnachweis  

- das kurzfristige (wenige Tage) 

Lagern von Stoffen bis 

Wassergefährdungsklasse 2 in dafür 

geeigneten, dichten 

Transportbehältern bis zu je 50 Liter 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

2.4 Sonstiger Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen 

außerhalb von Anlagen nach § 

62 WHG, soweit nicht nach Nrn. 

4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.4 und 6.5 

zulässig 

nur zulässig für  

- Verwenden über 

flüssigkeitsundurchlässigen, 

regelmäßig durch Augenschein auf 

Unversehrtheit und 

Funktionsfähigkeit zu 

kontrollierenden, vor 

Witterungseinflüssen geschützten 

Betriebsflächen (wie z. B. in 

Werkstätten), unter Bereithalten 

geeigneter Bindemittel 

- Mitführen und Verwenden der 

nötigen Betriebsstoffe für 

Fahrzeuge und Maschinen (auf die 

Pflicht zur Gefahrenminimierung, 

z. B. Verwendung biologisch 

abbaubarer Kettenschmieröle, wird 

hingewiesen), 

- Kleinmengen im Rahmen des 

üblichen privaten Hausgebrauchs 

- Winterdienst auf gewidmeten 

Verkehrswegen 

verboten 

2.5 Abfall im Sinne der 

Abfallgesetze auf Deponien 

sowie bergbaulichen Abraum 

oder unverwertbare 

Lagerstättenanteile in Gruben, 

Brüchen und Tagebauen 

abzulagern 

verboten 

2.6 Genehmigungspflichtiger 

Umgang mit radioaktiven 

Stoffen im Sinne des 

Atomgesetzes und der 

Strahlenschutzverordnung 

Verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen 

für häusliches, gewerbliches 

oder kommunales Abwasser zu 

errichten oder zu erweitern, 

einschließlich Kleinkläranlagen 

 

Hinweis: Betreiben siehe Nr. 3.8 

nur zulässig wenn die Dichtheit der 

Becken sowie aller zugehörigen 

Leitungen und Schächte durch 

geeignete Konzeption, Bauabnahme 

und Dichtheitsprüfung vor 

Inbetriebnahme sichergestellt wird 

verboten 

3.2 Trockentoiletten nur zulässig für die Dauer des 

konkreten Anlasses (Baustelle, 

Veranstaltung) und mit dichtem, 

regelmäßig geleertem Behälter 

verboten 

3.3 Ausbringen von Abwasser verboten 

Hinweis: Befreiungsoptionen s. Anlage 

2 Ziffer 3 

verboten 

3.4 Anlagen zum gezielten Einleiten 

von gesammeltem 

Niederschlagswasser ins 

Grundwasser oder 

Oberflächengewässer, 

einschließlich Regenklär- und 

Regenrückhaltebecken, zu 

errichten oder zu erweitern 

nur zulässig bei ausreichender 

Reinigung durch flächenhafte 

Versickerung über den bewachsenen 

Oberboden 
verboten 

3.5 Abwasserleitungen und 

zugehörige Anlagen zu errichten 

oder zu erweitern  

 

nur zulässig für Freispiegel- oder 

Unterdruckleitungen zum Ableiten 

des im Wasserschutzgebiet 

anfallenden Abwassers (kein 

Durchleiten von außerhalb des 

Wasserschutzgebietes gesammeltem 

Abwasser), wenn der schadensfreie 

Zustand der Entwässerungsanlagen 

vor Inbetriebnahme durch 

Dichtheitsprüfung, bei 

Freispiegelanlagen zusätzlich durch 

eingehende Sichtprüfung, nach den 

allgemein anerkannten Regeln der 

Technik nachgewiesen wird. 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 

Handlungen im Freien 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen (Flächen nach § 

9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, 

landwirtschaftliche sowie 

gewerbliche Hofflächen, die der 

Zufahrt, dem Umschlagen und 

der vorübergehenden Lagerung 

dienen können) zu errichten 

oder zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 

Minderung (< 10 %) der 

Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung, für  

o Gemeindeverbindungsstraßen, 

Kreis-, Staats-, Bundesstraßen, 

wenn die Richtlinien für 

bautechnische Maßnahmen an 

Straßen in 

Wasserschutzgebieten (RiStWag) 

in der jeweils geltenden Fassung 

beachtet werden  

o sonstige Flächen unter 

Berücksichtigung von Nr. 3.5 

o sonstige Wege wie in Zone II 

nur zulässig für 

öffentliche Rad-, Feld- 

und Waldwege, be-

schränkt-öffentliche 

Wege, Eigentümer- 

und Privatwege, ohne 

Geländeeinschnitte 

und bei breitflächigem 

Versickern des 

ungesammelt 

abfließenden 

Niederschlagswassers 

4.2 Verwenden von Baumaterialien 

mit auswaschbaren oder 

auslaugbaren 

wassergefährdenden Stoffen 

(z. B. Recyclingmaterial, 

Schlacke, Imprägniermittel), 

insbesondere beim Straßen-, 

Wege-, und Eisenbahnbau 

verboten 

4.3 Baustelleneinrichtungen,  

Baustofflager zu errichten oder 

zu erweitern 

nur zulässig für 

Baustelleneinrichtungen und die 

unvermeidbare Lagerung der für die 

Baumaßnahme benötigten Baustoffe, 

wobei auswaschbare oder 

auslaugbare Materialien 

witterungsgeschützt zu lagern sind 

(auf die Nrn. 2.2 und 2.7 wird 

hingewiesen) 

verboten 

4.4 Bade- oder Zeltplätze 

einzurichten oder zu erweitern;  

Camping aller Art 

nur zulässig mit Abwasserentsorgung 

über eine dichte 

Sammelentwässerung unter 

Beachtung von Nr. 3.7 und 3.8 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

4.5 Sportanlagen zu errichten oder 

zu erweitern 

- nur zulässig ohne wesentliche 

Minderung (< 10 %) der 

Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung und mit 

Abwasserentsorgung über eine 

dichte Sammelentwässerung 

gemäß Nr. 3.7 und 3.8 sowie mit 

jederzeit ausreichender Anzahl 

befestigter, ordnungsgemäß 

entwässerter Parkplätze unter 

Beachtung von Nr. 5.1 

- verboten für 

Tontaubenschießanlagen und 

Motorsportanlagen 

verboten 

4.6 Öffentliche Veranstaltungen 

durchzuführen 

- nur zulässig mit ordnungsgemäßer 

Abwasserentsorgung und 

ausreichenden, befestigten 

Parkplätzen (wie z. B. bei 

Sportanlagen) 

- verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.7 Friedhöfe zu errichten oder zu 

erweitern 
--- verboten 

4.8 Flugplätze einschl. 

Sicherheitsflächen, 

Notabwurfplätze, militärische 

Anlagen und Übungsplätze zu 

errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.9 Militärische Übungen 

durchzuführen 
nur Durchfahrt auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.10 Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln auf 

Freilandflächen, die nicht der 

land- oder forstwirtschaftlichen 

oder gärtnerischen Produktion 

dienen (z. B. Verkehrswege, für 

die Allgemeinheit bestimmte 

Flächen wie Rasensport- und 

Golfplätze) 

nur zulässig mit fachrechtlicher 

Genehmigung nach § 12 Abs. 2 

PflSchG i. d. jeweils gültigen Fassung 

verboten 



 
 

 

- 28 - 

Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

4.11 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 

bedarfsgerechter Düngung mit den 

nach Nrn. 6.1 bis 6.3 zulässigen 

Stoffen 

nur zulässig bei 

standort- und 

bedarfsgerechter 

Düngung mit 

Mineraldünger 

5. bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und 

zugehörige Kfz-Stellplätze (ohne 

Nr. 4.1) zu errichten oder zu 

erweitern 

 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu 

erweitern2 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 

Abfüllen von Jauche, Gülle, 

Silagesickersaft, Festmist und 

Gärfutter (JGS-Anlagen)3 zu 

errichten oder zu erweitern 

 

verboten 

5.5 gewässerbauliche 

Veränderungen vorzunehmen, 

welche Grundwasserströmung 

und -beschaffenheit 

beeinflussen können 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Festmistkompost und 

Gärresten 

wie Nr. 6.2 verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen 

organischen und mineralischen 

Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung aller aktuellen fachlichen Regeln 

und Rechtsvorschriften 

                                                                    
2  Bezüglich der Grundanforderungen wird auf die Anlage 7 „Anforderungen an JGS-Anlagen“ der Verordnung über 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie auf die entsprechenden „Technischen 

Regeln wassergefährdende Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen“, DWA-Arbeitsblatt A 792 in der jeweils aktuellen Fassung 

hingewiesen, die nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) und zu Betrieb und 

Überwachung enthalten; auf aktuellen Stand gemäß AwSV ist zu achten.  

 
3  nach §2 Abs. 13 AwSV 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 

- Stoffen nach 

Abfallverzeichnis-Verordnung 

(insbesondere Schlämme 

jeglicher Art),  

- klärschlammhaltigen 

Düngemitteln,  

- Düngemitteln bzw. Gärresten 

bzw. Kompost mit Anteilen 

von behandelten oder 

unbehandelten Bioabfällen 

oder  

tierischen Nebenprodukten 

verboten, 

 

ausgenommen Kompost 

- mit RAL-Prüfzeugnis „geeignet für 

WSZ III“ 

- aus der Eigenkompostierung in 

Hausgärten 

verboten 

6.4 Lagern von Festmist, 

Sekundärrohstoffdünger oder 

Mineraldünger auf 

unbefestigten Flächen 

nur zulässig für Kalkdünger; 

Mineraldünger und Schwarzkalk  

(auf die Pflicht zur dichten Abdeckung 

gegen Niederschlag wird hingewiesen) 

verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter oder 

Gärsubstrat außerhalb 

ortsfester Anlagen 

nur zulässig in allseitig dichten 

Foliensilos bei Siliergut ohne 

Gärsafterwartung sowie Ballensilage 

verboten 

6.6 Beweidung jeglicher Art, 

Freilandtierhaltung (auch in 

Zusammenhang mit 

ortsveränderlichen 

Geflügelställen), Koppel- und 

Pferchtierhaltung 

nur zulässig auf Grünland, Feld- und 

Kleegras ohne flächige Verletzung der 

Grasnarbe (siehe Anlage 2, Ziffer 6) 

oder für bestehende Nutzungen, die 

unmittelbar an bereits vorhandene 

Stallungen gebunden sind 

verboten 

6.7 Wildfutterplätze und 

Wintergatter zu errichten;  

Wildkirrungen, Aufbrechen und 

Vergraben von Wild/Wildresten 

--- verboten 

6.8 Anwendung chemischer 

Pflanzenschutzmittel aus 

Luftfahrzeugen oder zur 

Bodenentseuchung 

verboten 

6.9 Bewässerung landwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzter 

Freilandflächen 

nur zulässig bis zu einer 

Bodenfeuchte von 70 % der 

nutzbaren Feldkapazität und mit 

Dokumentation der täglichen 

Bewässerungsmengen 

verboten 
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Nr. 

 
in der Weiteren  

Schutzzone  

(Zone III) 

in der Engeren  

Schutzzone  

(Zone II) 

6.10 landwirtschaftliche Dräne und 

zugehörige Vorflutgräben 

anzulegen, zu ändern oder zu 

erneuern 

verboten, 

ausgenommen Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen an bereits 

bestehenden Einrichtungen, mit 

schonenden Verfahren 1 Woche nach 

Anzeige beim Landratsamt 

Oberallgäu 

verboten, 

ausgenommen 

Instandsetzungs- und 

Pflegemaßnahmen an 

bereits bestehenden 

Einrichtungen, mit 

schonenden Verfahren 

nach Befreiung i. S. v. § 

4 dieser Verordnung 

beim Landratsamt 

Oberallgäu 

6.11 Umbrechen von Dauergrünland verboten 

6.12 Anlegen von Rückegassen nur zulässig unter Beachtung des LfU-

Merkblattes 1.2/10 „Forstwegebau 

und Holzernte im 

Wasserschutzgebiet“ 

nur zulässig wie in 

Zone III, 4 Wochen 

nach Anzeige beim 

Landratsamt 

Oberallgäu 

6.13 forstliche Hiebmaßnahmen, 

Kahlhiebe und wirkungsgleiche 

Maßnahmen 

nur zulässig im Rahmen schonender Bewirtschaftung gem. Art. 

14 BayWaldG; Kahlhiebe nur in besonders begründeten Fällen 

(wie z. B. Windwurf, Schädlingsbefall, etc.) Befreiung i. S. v. § 4 

dieser Verordnung durch das Landratsamt Oberallgäu (siehe 

Anlage 2 Ziff. 8) 

6.14 Rodung verboten 

6.15 Lagerung von Hackschnitzeln 

außerhalb von Gebäuden 

nur zulässig für unbehandeltes 

Material und bei ständiger Abdeckung 

gegen Niederschläge 

verboten 

6.16 Nasskonservierung von 

Rundholz 

verboten 

 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen verboten. 

Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte 

des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 

Beauftragten.  

 

§ 4 Befreiungen 

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von Einschränkungen, Verboten und Handlungspflichten des § 3 sowie von 

Duldungs- und Handlungspflichten nach §§ 6 und 8 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.  

(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen 

verbunden werden und bedarf der Schriftform. 

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Oberallgäu vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der 

frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der 

Wasserversorgung erfordert.  

(4) Sind für die Zwecke der Wassergewinnung und -ableitung Befreiungen von Verboten und Beschränkungen des 

§ 3 Abs. 1 und 2 bezüglich der Nummern 3.5 und 5.1 erforderlich, so hat der Träger der öffentlichen 
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Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte die erforderlichen 

Baumaßnahmen und Schutzvorkehrungen frühzeitig mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. Für 

dringende Abhilfemaßnahmen in Notfällen gilt die Befreiung als erteilt, sofern zuständige 

Kreisverwaltungsbehörde, Wasserwirtschaftsamt und staatliches Gesundheitsamt verständigt sind. 

 

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 

Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen 

und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des 

Landratsamts Oberallgäu zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die 

Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung 

zu leisten. 

 

§ 6 Handlungs- und Duldungspflichten (§ 52 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 WHG) 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, 

dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der anderen Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von 

Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 

(2) Sie haben ferner Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und 

Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Oberallgäu zur Kontrolle der Einhaltung der 

Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

(3) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen 

Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder des Landratsamts Oberallgäu zu dulden. 

(4) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 

52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG und gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und 

Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung durch Bedienstete 

des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder von ihm hiermit 

Beauftragtezu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und 

Prüfungen zu ermöglichen 

(5) Sind Aufzeichnungen nach dieser Verordnung vorzunehmen, sind diese auf Verlangen dem Begünstigten 

und/oder dem Landratsamt Oberallgäu innerhalb von 4 Wochen vorzulegen. 
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§ 7 Ausgleichsleistungen und Entschädigung (Art. 32, 57 BayWG, § 52 Abs. 4, 5 WHG)  

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen 

festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder 

Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen nach Maßgabe 

des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG zur Folge haben, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein 

angemessener finanzieller Ausgleich nach Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. Die Höhe ergibt sich aus den 

zum Erreichen des Schutzzwecks tatsächlich erforderlichen Einschränkungen oder Mehraufwendungen. 

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum 

unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach  

§ 4 oder durch andere Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 Abs. 2 

hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 

§ 8 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist 

(Begünstigter) 

(1) Der Begünstigte hat den Fassungsbereich wirksam gegen den Zutritt Unbefugter, gegen Zufluss von 

Niederschlags- und Schmelzwässern sowie vor Beeinträchtigungen der schützenden Bodendecke und ggf. der 

Fassungsanlagen infolge tieferer Durchwurzelung und Windwurf zu schützen. Bereits vorhandene Bäume sind 

bodenschonend zu entfernen, entstandene Verletzungen der Bodendecke umgehend zu beheben. 

(2) Der Begünstigte hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die Hinweiszeichen 

auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen es die jeweilige 

Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und sonstige Stellen, an denen 

eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

(3) Der Begünstigte hat die Engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die Weitere Schutzzone mindestens 

einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind 

in das Betriebstagebuch einzutragen und in den Jahresbericht nach § 5 EÜV aufzunehmen. Sofern eine 

Mängelbeseitigung in einer der Gefährdungslage und Zumutbarkeit angemessenen Frist nicht erreicht werden 

kann, sind das Landratsamt Oberallgäu und das Wasserwirtschaftsamt Kempten zu verständigen. 

Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und Festmistkompost in der 

Engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Verstöße sind dem Landratsamt 

Oberallgäu unverzüglich mitzuteilen.  

Die Begehungen und Kontrollen sind im Jahresbericht nach § 5 EÜV zu dokumentieren. 

(4) Der Begünstigte hat die Vorlage der Aufzeichnungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 und § 5 EÜV, i.V.m. § 52 Abs. 1 Nr. 3 

WHG, jährlich vollständig und unaufgefordert vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere auch die Daten zur 

Rohwasserbeschaffenheit. 
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§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a und § 103 Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend 

Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer Beschränkung, einem Verbot oder einer Handlungspflicht nach § 3 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt oder 

einer Pflicht nach § 8 nicht nachkommt, 

2. eine im Wege einer Befreiung nach § 4 zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Befreiung 

verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,  

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 6 nicht duldet. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu in Kraft.  

 

Sonthofen, den 23.01.2025 

 

Landratsamt Oberallgäu 

 

Indra Baier-Müller 

       Landrätin  
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Anlage 1 zur Verordnung des Landratsamtes 

Oberallgäu vom 23.01.2025 

für das Wasserschutzgebiet Kälberschachen, 

Gemeinde Bolsterlang 

 

Sonthofen, 23.01.2025 

LANDRATSAMT OBERALLGÄU 

 

 

Indra Baier-Müller 

       Landrätin 

WIII 

WII 

WI 

WI 
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Anlage 2 

Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 3, 5 und 6 

Die Anzeige nach 2.2, 2.3, 2.6, 5.4, 5.5, 5.6 muss Angaben zum Betreiber, zum Standort und zur Abgrenzung 

der Anlage, zu den wassergefährdenden Stoffen, mit denen in der Anlage umgegangen wird, zu 

bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen sowie zu den technischen und organisatorischen 

Maßnahmen, die für die Sicherheit der Anlage bedeutsam sind, enthalten. 

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten. 

 

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nrn. 2.2, 2.3 und 2.6) 

a) Errichtung und Erweiterung in der Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B) für Anlagen nach Ziffer 

2.2 sind nur zulässig: 

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische Anlagen 

für aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 

AwSV, die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und 

mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen 

vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 

aufschwimmende flüssige Stoffe (z. B. biogene Öle wie Rapsöl) gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, 

die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind, 

3. oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend den 

Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV.  

Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen 

gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten Weiteren Schutzzone (Zonen III A und III B) und in 

der engeren Schutzzone (Zone II), auch für bereits bestehende Anlagen.  

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z. B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 

Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 

Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt. 

 

b) für in Zone III B nach Nr. 2.6 zulässige Erdwärmekollektoren oder für im Schutzgebiet bereits 

bestehende Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden (Nr. 2.3) sind mindestens die materiellen 

Anforderungen nach § 35 Abs. 2 AwSV einzuhalten. Es sind nur Wärmeträgermedien auf 

Propylenglykol-Basis nach aktueller LAWA-Positivliste zulässig. Der Verteilerschacht ist 

flüssigkeitsdicht und für Kontrollen zugänglich auszuführen. Der Schacht und alle einsehbaren 

Anlagenteile sind regelmäßig durch Sichtprüfung auf Dichtheit zu kontrollieren. Die selbsttätige 

Überwachungs- und Sicherheitseinrichtung für den Leckagefall ist spätestens alle 30 Monate durch 

einen Fachbetrieb auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Für neue Erdwärmekollektoren ist das 

Rohrleitungssystem in PE100-RC oder PE-X auszuführen; zum Schutz vor etwaigen späteren 

Erdarbeiten ist die genaue Lage planlich zu dokumentieren und bei der Wiederverfüllung (siehe Nr. 

1.2) durch ein dehnungsfähiges Trassenwarnband 50 cm oberhalb der Anlagenteile zu markieren. 

 

3. Ausbringen von Abwasser (zu Nr. 3.4) 

Für abgelegene Anwesen nach Art. 41, Abs. 2 BayBO kann in der weiteren Schutzzone III A und III B im 

Einzelfall auf Antrag im Rahmen einer Befreiung der Ausbringung des Gemisches aus vorbehandelten 

Abwassers mit Gülle/Jauche zugestimmt werden, wenn die dünge- und abfallrechtlich ordnungsgemäße 
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Entsorgung oder Verwertung gesichert ist. In der engeren Schutzzone II kommt eine Befreiung 

regelmäßig nicht in Betracht. 

-  

4. Abwasseranlagen sowie Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich Kleinkläranlagen zu 

betreiben (zu Nr. 3.8) 

 

 Tabelle 1: Einzuhaltende Prüffristen 

 

5. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3, 5.4 und 5.5) 

5a) Stallungen und JGS-Anlagen errichten oder erweitern (zu Nr. 5.3 und 5.4)  

Behandlungsanlagen/ 

Leitungstyp 

Prüfungsintervalle/Prüfungsart 

Weitere Schutzzone III A/B Engere Schutzzone II 

1. Öffentliche Abwasseranlagen 

1.1 Abwasserbehandlungsanlagen, 

Mischwasserentlastungsbauwerke, 

Regenklär- und Rückhaltebecken 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

1.2 kommunale Abwasserleitungen 

und Schächte 

eingehende Sichtprüfung  

alle 5 Jahre, 

Dichtheitsprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2. Private Abwasseranlagen 

2.1 Abwasserleitungen und 

Schächte für häusliches Abwasser 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.2 Kleinkläranlagen Dichtheitsprüfung 

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre* 

2.3 Abwasserleitungen und 

Schächte für gewerbl. / industrielles 

Abwasser  

nach einer Behandlungsanlage 

eingehende Sichtprüfung  

alle 10 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

2.4 Behandlungsanlagen für 

gewerbl. / industrielle Abwasser, 

Abwasserleitungen und Schächte 

vor einer Behandlungsanlage 

Dichtheitsprüfung 

alle 5 Jahre 

Dichtheitsprüfung 

alle 3 Jahre 

für Druckleitungen gelten grundsätzlich halbierte Prüffristen 

Nachweis der erstmaligen Prüfung nach Erlass dieser Verordnung innerhalb von 2 Jahren 

*Änderungsanträge können im Rahmen einer Befreiung befürwortet werden, wenn kein „sehr hohes“ 

Gefährdungspotential vorliegt. Die Beurteilung des Gefährdungspotentials gem. LfU-Merkblatt 4.3/16 

durch ein hydrogeologisches Fachbüro ist vom Betreiber zu beauftragen und die Einstufung zusammen 

mit einem Vorschlag für die Verlängerung des Prüfintervalls der KVB vorzulegen. 
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Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-Arbeitsblatt A 792, 

sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen Fachbetrieb nach § 

62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen einschließlich der 

Rohrleitungen vor Inbetriebnahme, nach einer Erweiterung (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen 

Sachverständigen nach AwSV prüfen zu lassen. 

Eine Errichtung, wesentliche Änderung oder Erweiterung der Anlagen ist mindestens 6 Wochen im Voraus 

der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit den erforderlichen Antragsunterlagen anzuzeigen. Die 

Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG 

auch dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der 

Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 2 Wochen vorher anzuzeigen. 

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeitsundurchlässig 

(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, rechnerische Rissbreite 0,2 mm) auszuführen und jährlich 

durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. 

5aa) Stallungen 

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln 

auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes 

reparierbar sind. 

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 

Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies kann 

durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 

gewährleistet werden.  

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus in Zone III A vorhandenen Anwesen entstehen, 

gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“. 

Für Güllekeller, Güllekanäle und Rohrleitungen gelten die Anforderungen an JGS-Anlagen. 

5ab) JGS-Anlagen 

Grundsätzlich dürfen nach AwSV Anlage 7, Nr. 2.1 für JGS-Anlagen nur Bauprodukte, Bauarten oder 

Bausätze verwendet werden für die die bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise unter 

Berücksichtigung wasserrechtlicher Anforderungen vorliegen.  

JGS-Lageranlagen für flüssige, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen unabhängig vom 

Gesamtvolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben werden. 

JGS-Lageranlagen für feste, allgemein wassergefährdende Stoffe dürfen bei Lagerhöhen über 3 m oder 

mehr als 1.000 m³ Lagervolumen nur mit einem Leckageerkennungssystem errichtet und betrieben 

werden, das bei Undichtheit die Leckagen in einen dichten Behälter ableitet. 

Die Dichtheit von JGS-Behältern sowie von Gülle- bzw. Jauchekanälen ist mittels 

Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu 

kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem 

ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z. B. DIBt-Zulassung Z-59.26). Die 

besonderen Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten. 

Bei Fahrsilos sind die Fugen in der Bodenplatte und aufgehenden Wänden dauerhaft dicht auszuführen 

z. B. mit Fugenbändern oder -blechen. 

Bei JGS-Anlagen im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit Biogasanlagen (vgl. § 2 Abs. 

14 AwSV) gelten die Anforderungen an Biogasanlagen in § 3 Nr. 2.4 WSG-VO zu beachten.  
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5b) Dichtheitsprüfung für bestehende JGS-Anlagen (zu Nr. 5.5). 

Für im Schutzgebiet bereits bestehende JGS-Anlagen gelten die Anforderungen der Ziffer 10 des DWA-

Arbeitsblattes  A 792 hinsichtlich der Dichtheitsprüfung unabhängig vom Anlagenvolumen, sofern keine 

Leckageerkennung vorhanden ist. 

Die Prüfintervalle betragen: 

 Weitere Schutzzone III:  5 Jahre 

 

6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7) 

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 

unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, 

Viehtränken etc.) überschritten wird. 

 

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 

Nutzungen (zu Nr. 6.12): 

 Weinbau 

 Beerenanbau 

 Hopfenanbau 

 Tabakanbau 

 Gemüseanbau (ausgenommen Feldgemüse im Rahmen der üblichen Fruchtfolge) 

 Zierpflanzenanbau 

 Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

 Energiepflanzenanbau, der einer üblichen ackerbaulichen Nutzung nicht vergleichbar ist (z. B. 

Energiewälder, Kurzumtriebsplantagen mit chemischer Unkrautregulierung) 

 

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen 

des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbaufläche. Eine 

Befreiungsperspektive gem. § 52 Abs. 1 Satz 3 besteht insbesondere für Kulturen, die ohne chemischen 

Pflanzenschutz und intensive Düngung betrieben werden. 

 

8. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14) 

Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden 

Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende 

übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden erheblichen 

Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in 

Freiflächenbedingungen eine massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser 

Nitratauswaschung ins Grundwasser. Eine dem Kahlhieb wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthauung, 

bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen 

entstehen. Kahlhiebe sind nach Art. 14 BayWaldG im Hochwald zu vermeiden, im Schutzwald eigens 

erlaubnispflichtig. Erscheint im sachlich begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. im Wasserschutzgebiet 

unumgänglich, so bedarf dieser der Befreiungdurch die Kreisverwaltungsbehörde, unter der 

Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu 

besorgen ist.  
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Dieses Dokument ist digital signiert. 

 

Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine umgehende 

Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur 

durch Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Oberallgäu unter Vorlage der 

forstfachlichen Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den 

zuständigen Revierleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.15 

bleibt eine Rodung verbliebener Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichlichen Fällen einer 

Befreiung nach § 4 dieser Verordnung vorbehalten. 
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Sonthofen, den 04.02.2025 

 

 
 

Indra Baier-Müller 

Landrätin 
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